
10 021 737 

Beschluss des Akkreditierungsrates  

Antrag: 10 021 737 
Studiengang: Nachhaltige Energiesysteme, B.Eng. 
Hochschule: Hochschule Flensburg 
Studienort/e: Flensburg 

Akkreditierungsfrist: 01.09.2024 - 31.08.2032 

Entscheidung 

Die Akkreditierung wurde unter folgender Auflage/folgenden Auflagen erteilt: 

Auflage 1: Die Diploma Supplements müssen der HRK Vorgabe entsprechen. (§ 6 Abs. 4 
Studienakkreditierungsverordnung SH) 

Auflage 2: Die Modulbeschreibungen müssen durchgängig eindeutige Informationen zu den Inhalten 
der einzelnen Module enthalten. (§ 7 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

Auflage 3: Die Diploma Supplements müssen auch über das Qualifikationsprofil der jeweiligen 
Vertiefungsrichtungen informieren. (§ 11 Studienakkreditierungsverordnung SH) 

Der Akkreditierungsrat hat dazu folgenden Beschluss getroffen: 

Die Auflagen sind erfüllt. 

Begründung 

Die Hochschule hat fristgerecht Unterlagen gemäß § 27 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung bzw. der 
entsprechenden Regelung in der Landesrechtsverordnung zum Nachweis der Auflagenerfüllung 
eingereicht. 

Auflage 1 - Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen 

Zur Auflagenerfüllung hat die Hochschule die überarbeiteten Diploma Supplements eingereicht. Diese 
entsprechen der zwischen HRK und KMK abgestimmten Fassung. Der Akkreditierungsrat bewertet die 
Auflage als erfüllt. 

Auflage 2 - Modulbeschreibungen 

Zur Auflagenerfüllung hat die Hochschule die überarbeiteten Modulbeschreibungen eingereicht. Diese 
enthalten durchgängig auch Informationen zu den Inhalten der einzelnen Module. Der 
Akkreditierungsrat bewertet die Auflage als erfüllt. 



127. Sitzung des Akkreditierungsrats 

Auflage 3 - Qualifikationsziele 

Zur Auflagenerfüllung hat die Hochschule die überarbeiteten Diploma Supplements eingereicht. Diese 
unterscheiden sich je nach Vertiefungsrichtungen und informieren über das jeweilige 
Qualifikationsprofil. Der Akkreditierungsrat bewertet die Auflage als erfüllt. 


